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Amtlicher Teil

Anspruchsberechtigung der
Volksschullehrer auf Kinderzulagen

Gestützt auf ein Gutachten des
Bundesamtes für Sozialversicherung

haben wir anfangs 1971 die
Ausgleichskasse des Kantons
Graubünden angewiesen, mit
Wirkung ab 1. Januar 1971 allen
Volksschullehrern, unabhängig von der
effektiven Schuldauer in der
Gemeinde, die Kinderzulagen für das
ganze Kalenderjahr auszurichten.
Dies unter dem Vorbehalt, dass
während der Ferienzeit nicht
bereits ein Anspruch auf diese Zulage
bei einem anderen Arbeitgeber
besteht (vgl. Schulblatt Nr, 5/1971).
In einem Entscheid vom 22. Oktober

1971, mitgeteilt am 11. November

1971, hat das kantonale
Verwaltungsgericht diese Auffassung
nicht geteilt, Da der Anspruch auf
Kinderzulagen vom Lohnanspruch

und nicht von der Dauer des
Anstellungsverhältnisses abhänge,
bestehe während der nicht entlöhnten

schulfreien Zeit auch kein
Anspruch auf Kinderzulagen seitens
der Arbeitgebergemeinde.
Aufgrund des vorerwähnten Urteils
ist somit zu beachten, dass Lehrer
mit weniger als 40 Schulwochen
bei ihrem Arbeitgeber nur für die
Dauer der effektiven Schulzeit
Anspruch auf Kinderzulagen erheben
können. Während der schulfreien
Zeit fällt hier der Anspruch dahin,
es sei denn, der Lehrer ist in dieser
Zeit bei einem Arbeitgeber tätig
und entlöhnt und demzufolge auch
anspruchsberechtigt auf die Kinderzulage.

Chur, 7. Dezember 1971
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